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Öffnung der Tennisplätze am 09.05.2020 und Hygiene-
Auflagen

Die Corona-Pandemie hat uns alle seit Mitte März 2020 fest in Beschlag. Im Zuge des allgemeinen 
„Shutdowns“ wurden auch Sportanlagen geschlossen. So konnten auch die Tennisfreunde seit rund 2 
Monate keine Schläger schwingen. Aufgrund des allgemeinen Kontaktverbotes konnten die Arbeiten für 
dir Frühjahrs- und Platzinstandsetzung nur in kleinen Teams durchgeführt werden. Umso erleichterter 
waren wir alle, dass im Rahmen der in dieser Woche weiter vollzogenen Lockerungsmaßnahmen die 
Hessische Landesregierung die Sportanlagen unter Auflagen zum 09. Mai 2020 öffnete. Die letzten 
Arbeiten wurden am Nachmittag des 9. Mai 2020 durch Freiwillige unseres Vereins erbracht. Sodass ab 
sofort die Plätze zum Tennisspielen unter den den folgenden Hygieneauflagen geöffnet sind. Der 
Vorstand weist darauf hin, dass die Plätze zum Saisonbeginn und aufgrund, dass sie coronabedingt seit 
rund 6 Wochen nicht bespielt wurden, noch weich sind und einer besonderen Platzpflege bedürfen. 
Insbesondere an den neu instandgesetzten Plätzen # 1 und #2 wollen wir noch viel Freude haben. Nach 
dem Spielen sind Löcher und Furchen zwingend mit den aushängenden Scharierhölzern 
auszugleichen. Die Scharierhölzer sind auch bei den Linien im Grundlinien- und T-Linienbereich 
einzusetzen, um ein Hervorkommen der Linien zu verhindern. 

Folgende vom HTV veröffentlichten Auflagen sind hierbei insbesondere zu erfüllen:

 Das Betreten einer Tennisanlage ist ausnahmslos nicht gestattet, wenn eine Person Symptome 
einer Covid-19-Infektion, Grippe oder Erkältungskrankheit aufweist bzw. die entsprechenden 
Krankheiten / Symptome im Haushalt oder im nahen persönlichen Umfeld der Person aufgetreten
sind. Symptome können u. a. Husten, Schnupfen, Halsschmerzen, erhöhte Körpertemperatur, 
Verlust des Geruchs- und / oder Geschmacksinns sein. Auffällige Spielpartner oder 
Trainingsgruppen sind umgehend über die Krankheitssymptome zu informieren. Personen, die 
dies missachten, sind von der Anlage zu verweisen. Jeder Tennisspieler / jede Tennisspielerin 
nimmt auf eigene Gefahr am Spielbetrieb teil.

 der Mindestabstand von 1,5m muss gewährleistet sein und eingehalten werden

 Vermeidung von Körperkontakt

 Spielerbänke oder -stühle müssen in einem Mindestabstand von zwei Metern platziert werden

 beim Seitenwechsel auf verschiedenen Seiten um das Netz gehen

 Verzicht des Handschlages

 keine taktischen Anweisungen im Doppel (klassisches „ins-Ohr-flüstern“)

 Tennisplatz erst betreten, wenn die Vorgänger den Platz verlassen haben

 bei Bedarf eine Maske aufziehen, wenn der Mindestabstand kurzfristig nicht eingehalten werden 
kann

 Anwesenheiten vor und nach dem Tennis spielen so kurz wie möglich halten

 Toiletten sollten offen und zugänglich sein (Vermeidung von Anfassen der Türgriffe). In den 
Toiletten haben wir ausreichend Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt.



 Garderoben und Duschen müssen vorerst geschlossen bleiben

 Verpflegung durch die Gastronomie ist bis 15.05.2020 nicht erlaubt

 der Aufenthalt auf der Vereinsterrasse ist ab dem 15.05.2020 gestattet

 Ansammlungen z. B. unter Vordächern werden nicht empfohlen. Sofern ein Unterstellen mit 
Einhaltung des Mindestabstandes nicht möglich ist, sollte der direkte Weg zum Auto gesucht 
werden.

 Unsere Putzkraft wird Toiletten, Türgriffe und andere Flächen regelmäßig reinigen und 
desinfizieren

 Doppel spielen (vier Personen) ist zulässig unter Einhaltung des Mindestabstandes

 für den Trainingsbetrieb gilt eine Personenzahl von maximal vier Trainingsteilnehmern und einem
Trainer 

Der Vorstand erwartet strikte Einhaltung der Regeln. Wir werden entsprechende 
Hinweisschilder auch auf der Clubanlage verteilen. Aufgrund der Auflagen ist nicht absehbar, 
wann und welcher Form in diesem Jahr Vereinsfeste (Saisoneröffnungsfeier, Sommerfest, 
Herbstfest) durchgeführt werden können. Über die Art der Auflagen und der Durchführung der 
Medenrunde, deren Beginn auf Mitte Juni verschoben wurde, werden die Mannschaftsführer bei
Vorliegen entsprechender Informationen gesondert informiert.



Neue Bewässerungsanlage

Im Zuge der Platzinstandsetzung der Plätze #1 und #2 wurde eine automatische 
Bewässerungsanlage installiert. Jeder Platz ist mit 6 Sprenklerdüsen ausgestattet. Die bei 
trockenen Platzverhältnissen notwendige Bewässerung vor dem Spielbeginn erfolgt zukünftig 
auf „Druckknopf“. Hierzu befinden sich neben dem Eingang zu den Plätzen #1-#3 die Knöpfe 
#1-#3, neben dem Eingang zu den Plätzen #4-#5 die Knöpfe #4-#5 sowie neben dem Eingang 
zum Platz #6 der Knopf #6. Zur Bewässerung des jeweiligen Platzes einfach den 
entsprechenden Knopf drücken. Dann fahren die Sprenklerdüsen aus dem Boden und 
bewässern den Platz. Der Bereich um die jeweiligen Sprenklerdüsen muss aus diesem Grund 
frei von Gegenständen (Bank, Schlauch, Stühle, etc.) sein. Wird ein Platz durch die 
Bewässerungsanlage bewässert, muss für die Bewässerung eines anderen Platz zunächst das 
Ende der Bewässerung des ersten Platzes abgewartet werden. Zur Zeit ist eine 
Bewässerungsdauer von 3 Minuten eingestellt. Das können wir natürlich umprogrammieren, 
wenn wir entsprechende Erfahrungswerte gesammelt haben. Sollte die Bewässerung vor dem 
Ablauf der 3 Minuten beendet werden wollen, einfach den entsprechenden Druckknopf solange 
nochmals gedrückt halten, bis die Bewässerung stoppt.

Es kann sein, dass zu Beginn die Bewässerung eines Platzes dazu führt, dass Wasser auf die 
Nachbarplätze gelangt und dort tätige Spieler stört. Dann bitte die automatische Bewässerung 
abbrechen und mit den herkömmlichen Schläuchen bewässern. Wir werden dann sukzessive 
die Winkel der einzelnen Sprenklerdüsen nachjustieren und dann die Schläuche wieder 
entfernen.

Zusätzlich ist das Bewässerungssystem mit einer elektronisch programmierbaren Zeitschaltuhr 
versehen, die es ermöglicht alle 6 Plätze nachts ausreichend zu bewässern.


